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hatte. 1444 misdite er sich in Lothringen ein und bedrohte vor allem 
die Bischofsstädte Metz, Toul und Verdun. In einem Manifest an die 
Metzer setzte er seine Rechte gewissermaßen als selbstverständlich voraus 
und behauptete, zu ihrer Wahrung durch seinen Krönungseid verpflichtet 
zu sein: Le roy, pour garder lez drois et honneur de sa couronne de 
France et soy acquicter enver Dieu, duquel il tient, et auquel, a son 

sainct sacre et coronement, il a juré et promit garder et entretenir le 
demaine, seigneurie et prérogatives d'icelles et recouvrer ce qui averoit 

aliéné, usurpé ou séparé27). Die Vorstellung, auf der diese zunächst 
überraschenden Ansprüche gründeten, scheint bis in die Tage Philipps IV. 
zurüdezureichen. Schon damals, im Jahr 1291, hatte der französische 
König seinen Beamten aufgetragen, die Kirche von Toul und ihre Be­
sitzungen seinem Schutz — und damit in gewisser Hinsicht auch seiner 
Herrschaft — zu unterstellen, weil sie von seinen Vorgängern, den rois 

de France, gestiftet worden seien!28) Und wenig später, 1315, hatte 
Philipps Sohn Ludwig, genannt der Eigensinnige, dreist behauptet, das 
Nachbarbistum Verdun läge innerhalb der Grenzen seines Reichs29). 
Die Konsequenz solcher Deklarationen wäre die Wiedererrichtung des 
karolingischen Imperiums im Zeichen des Lilienbanners gewesen; und als 
man später auf die angeblich ererbten Rechte die Revokationsklausel des 
Krönungseids bezog, da hätten die Valois an sich nicht ruhen noch rasten 
dürfen, ehe nicht die Grenzen des frühen 9. Jahrhunderts erreicht waren.
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in Nancy einfand: ihre Stadt gehöre seit alters zur Krone von Frankreich, das 
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